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 Veröffentlicht am 30.10.1991

Norm

B-VG Art7

Rechtssatz

Gesetze müssen nicht nur zum Zeitpunkt der Erlassung, sondern zu jedem Zeitpunkt ihrer Anwendung sachgerecht

sein. Eine zum Zeitpunkt ihrer Erlassung sachgerechte Norm kann durch Änderung der Umstände gleichheitswidrig

werden.
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